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Prekäre Beruflichkeiten
Die Subjektivierung von Arbeitslosen in Berufsbildung und -beratung in 
Deutschland und Großbritannien (1964–1990)1

Abstract: Precarious Vocations: The Subjectivation of Unemployment in Voca-
tional Training and Career Services in West Germany and Great Britain 1964–
1990. Customarily speaking, concepts of vocational and career training have 
been organised differently in Great Britain and the Federal Republic of Ger-
many. Since the nineteenth century, vocation has been the “organising prin-
ciple” of apprenticeship and vocational training in Germany, alongside of 
social security and other social forms. In Britain, however, a standardised 
system of vocational education and training does not exist. This paper seeks 
to shed light on a variety of systems for apprenticeship, vocational training, 
and career services in British and West German employment offices, as well 
as their effects on unemployment after the late 1960s. 
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Einleitung

Beruf und berufliche Ausbildung sind in Großbritannien und der Bundesrepub-
lik Deutschland traditionell unterschiedlich organisiert.2 In der Bundesrepublik ist 
seit dem 19. Jahrhundert die „Beruflichkeit“, verstanden als die Regulierung von 
Arbeitsbiographien durch beruflich qualifizierende Ausbildungen, das „organisie-
rende Prinzip“ der Arbeitswelt und mehr noch der sozialen Sicherheit und sozialen 
Identität der Staatsbürger. In Großbritannien ist die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung hingegen vielfältiger geregelt und folgt keinem einheitlichen Grundsatz.3 In 
diesem Artikel werden diese beiden Konzepte beruflicher Bildung in ihrer Anwen-
dung auf Arbeitslose seit den frühen 1970er Jahren vergleichend betrachtet. Die 
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1970er und 1980er Jahre werden in der aktuellen zeithistorischen Forschung als die 
Jahre „nach dem Boom“ betrachtet, als Jahre tiefgreifender sozialer Strukturbrüche 
nach den prosperierenden Nachkriegsjahrzehnten.4 Arbeitsmarktpolitisch sind sie 
in Westeuropa von Kontroversen um berufliche Aus- und Weiterbildung bei wach-
sender Arbeitslosigkeit geprägt. 1964 veröffentlichte die OECD ihre Empfehlungen 
zur aktiven Arbeitsmarktpolitik. Ökonomisch hatten sie zum Ziel, regionale und 
sektorale Ungleichgewichte des Arbeitsmarkts bei allgemein herrschender Vollbe-
schäftigung abzubauen.5 Bald wurden diese Empfehlungen sowie die mit ihnen ini-
tiierten aktiven und inkludierenden Arbeitsmarktpolitiken mit rasant wachsender 
und anhaltend hoher, struktureller Arbeitslosigkeit konfrontiert, für die sie nie kon-
zipiert worden waren. In dieser paradoxen Lage von arbeitsmarktpolitischem Steue-
rungsoptimismus und nicht steuerbaren ökonomisch-sozialen Umbrüchen auf den 
Arbeitsmärkten setzt dieser Artikel ein. 

Die Zugriffs- und Einflussmöglichkeiten der Arbeitsverwaltungen auf die 
arbeitslosen ‚Subjekte‘ werden, der Begriffsverwendung Foucaults folgend, als Gou-
vernementalitätsprozesse in den Blick genommen, als Prozesse, die Regierungspo-
litiken, in diesem Fall Arbeitsmarkt- und Berufspolitiken, in ihrem Verhältnis zu 
Selbstregulierungen gesellschaftlich Partizipierender problematisieren.6 Die ‚Sub-
jektivierung‘ von Arbeitslosen ist demnach heuristisches Mittel zur Umschrei-
bung von Prozessen, durch die arbeitslose ‚Subjekte‘ zu solchen gemacht werden, 
das heißt zu den Arbeitslosen, welche die jeweiligen gesellschaftlichen Ordnungszu-
sammenhänge voraussetzen.7 

Deutschland und Großbritannien sind in der historischen Forschung über Sozi-
alpolitik und Wohlfahrtsstaat aufgrund ihrer unterschiedlichen Systeme sozialer 
Sicherung bei weitgehend ähnlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beliebte 
Vergleichsgegenstände.8 In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts waren 
beide Staaten westlich-demokratisch geprägte, hochindustrialisierte und demo-
kratische Gesellschaften einerseits, die andererseits über differente institutionelle 
Arrangements der Arbeitsverwaltung verfügten. In Großbritannien befand sich die 
Arbeitsverwaltung der Nachkriegsepoche auf der „Schnellspur der Zentralisierung“, 
das heißt, es handelte sich um eine Verwaltung, die in hohem Maß vom Staat und 
seinen politischen Vorgaben abhing, die wenig Einfluss auf das Politikfeld Arbeits-
marktpolitik hatte und, bei geringer Einwirkung der Gewerkschaften, kaum institu-
tionelle Legitimität genoss. In der Bundesrepublik wurde Arbeitslosigkeit dagegen in 
der „Warteschleife“ verwaltet.9 Die bundesdeutsche Arbeitsverwaltung war seit ihrer 
Gründung 1927 kontinuierlich korporatistisch verfasst und konnte sich auch des-
wegen eine eigene Organisationsidentität bewahren. Trotz zunehmender staatlicher 
Verfügungsgewalt war die bundesdeutsche Arbeitsverwaltung ein vergleichsweise 
autonomer Akteur innerhalb der Arbeitsmarktpolitik. Zwei national unterschied-
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liche Arbeitsmarktregime bieten mithin unterschiedliche Einflussfaktoren, um die 
Generierung arbeitsloser Subjekte und den Stellenwert beruflicher Bildung hierbei 
zu untersuchen. Dabei werden zum einen die sozialen Konzepte der Berufs- und 
Weiterbildung (Vocational Training) Arbeitsloser auf der Ebene der Regierungspoliti-
ken und die von ihnen initiierten arbeitsmarktpolitischen Reformprogramme darge-
stellt und zum zweiten die Ebene der sozialen Praktiken der Berufsberatung (Career 
Service) eruiert, einschließlich Berufswahl, -eignung und -entscheidung. Auf beiden 
Ebenen werden vor allem die gegenüber Arbeitslosen formulierten „Subjektanforde-
rungskataloge“ thematisiert werden, das heißt, die in Konzepten und Praktiken abge-
bildeten Erwartungen und Ansprüche an Arbeitslose.10

Auf diesem Weg kann auch die Reichweite der varianten Berufs- und Ausbil-
dungskonzepte in beiden Ländern aus der peripheren Perspektive derjenigen ohne 
Arbeit und Beruf, der Arbeitslosen, beleuchtet werden. In westeuropäischen Gesell-
schaften, die sich in den 1970er und 1980er Jahren als Arbeitsgesellschaften defi-
nierten, waren Arbeitslose im Grunde ein irritierendes Moment beruflicher Nor-
malformen. Dennoch wird angenommen, dass der gesellschaftliche Stellenwert von 
Berufskonzepten und sozialer, berufsvermittelnder Techniken gerade in Grenzsitu-
ationen der gesellschaftlichen Geltung der Normalformen, wie denen persistenter 
Massenarbeitslosigkeit, besonders deutlich wird. 

Berufliche Bildung: Soziale Konzepte und Reformen 

Bundesrepublik Deutschland: Krise und Beharrung der Beruflichkeit

Auf der Ebene der Regierungspolitik setzten in der Bundesrepublik Deutschland 
Reformen im Kontext aktiver Arbeitsmarktpolitik mit dem Arbeitsförderungsge-
setz (AFG, 1969) und dem Berufsbildungsgesetz (1969) ein.11 Mit diesen Reform-
gesetzen wurden einerseits das selbstbestimmte Berufsleben zum politischen Pro-
gramm erhoben, Ausbildungssysteme vereinheitlicht und nach staatlichen Vorgaben 
weitgehend rationalisiert. Andererseits mussten diese Reformpolitiken mit steigen-
den Arbeitslosenzahlen in Einklang gebracht werden. Konjunkturelle Einbrüche der 
1970er Jahre beförderten aber eher die politische Gewichtung „qualitativer“ Gewerk-
schaftspolitiken, wie der Verbesserung der Berufsbildung oder der betrieblichen Mit-
bestimmung, vor allem da quantitative Lohnforderungen der Gewerkschaften aus 
wirtschaftspolitischen Erwägungen zunehmend weniger befürwortet werden konn-
ten.12 Die arbeitsmarktpolitische Rhetorik der sozialdemokratisch geführten Bundes-
regierungen jener Jahre ging berufspolitisch in eine ähnliche Richtung, wenn sie mit 
Begriffen wie „Qualität des Lebens“, „Lebensqualität am Arbeitsplatz“ oder „quali-
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tatives Wachstum“ auf euphemistische Allgemeinplätze zur Beschreibung von lohn-
politisch stagnierenden Arbeitspolitiken auswich, auch um sich die Loyalität der 
Gewerkschaften erhalten zu können. Das traditionelle deutsche Berufsverständnis 
einer „marktvermittelte[n], berufliche[n] Erwerbsarbeit“ erfuhr als „normativ ausge-
zeichnete Normallage“ auf der politischen Ebene erneut Bestätigung.13 

In der bundesdeutschen Berufssoziologie entwickelte sich dennoch die Rede 
von der „Krise der Beruflichkeit“ seit den 1970er Jahren in der Bundesrepublik zu 
einem Paradigma.14 Der Beruf als Einheit von Tätigkeiten wurde in soziologischen 
Studien zunehmend angezweifelt und Kritik am deutschen „Berufsmenschentum“ 
laut.15 Auch die Leitfunktion des Berufs zur Integration von Jugendlichen in die 
Gesellschaft in Form des traditionellen „dualen Systems“, d. h. der parallelen Berufs-
ausbildung von Jugendlichen in Betrieb und Berufsschule, geriet in die Diskus-
sion.16 Hintergrund waren soziologische Befunde über sich wandelnde Berufsbil-
der und Berufsstrukturen. Im Zuge wachsender Technisierung der Arbeitswelten 
veränderten sich Berufsanforderungen und Berufsbilder. Gesellschaftliche Diskus-
sionen über den sogenannten Wertewandel waren in medial präsenten alternativen 
Lebensprojekten manifestiert, die starre Berufsmuster und traditionelle Berufsaus-
bildungen ablehnten. Die zunehmende soziale Öffnung akademischer Berufe bei 
stagnierendem Bedarf akademischer Arbeitsmärkte beeinflusste deren Karriere-
muster. Schließlich erhöhte sich die Erwerbstätigkeit von Frauen, deren Arbeitsbio-
graphien aber nicht den Standards männlicher Erwerbsbiographien entsprachen. 
Trotz einer im westeuropäischen Vergleich nachweisbaren effektiveren Integration 
der von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Jugendlichen in den Arbeitsmarkt 
wurden vermehrt flexiblere Modelle von Berufsausbildung nach angelsächsischem 
Vorbild gefordert. Die Vermittlung allgemeiner Schlüsselqualifikationen sollte in 
der beruflichen Bildung stärker gewichtet werden, um der als „Training on the Job“ 
erfolgenden Ausbildung das nötige „Know How to Know“ zukünftiger Qualifikati-
onserfordernisse beizufügen.17 

Auf der Ebene der arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien waren die Allge-
meinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (ABM), die an ältere Modelle von 
Arbeitsbeschaffung der 1920er Jahre anknüpften, die wichtigste politische Refor-
minitiative.18 AB-Maßnahmen bauten immer auf vorhandene berufliche Quali-
fikationen der Teilnehmer auf. Mit Hilfe von Zuschüssen und Darlehen aus Mit-
teln der Bundesanstalt für Arbeit, des Bundes oder der Länder konnten Erwerbs-
tätigkeiten gefördert werden, durch die für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Arbeitnehmer zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen wur-
den. Gefördert werden konnten grundsätzlich alle Arten von Erwerbsarbeit, wenn 
sie von öffentlichem Interesse waren und soweit sie ohne die Förderung nicht, nicht 
in demselben Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wor-
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den wären. Die Entwicklung von ABM in den 1970er und 1980er Jahren spiegelt die 
demographischen Veränderungen der arbeitslosen Zielgruppe sowie die beruflichen 
Dynamiken des Arbeitsmarkts wider.19 Die Anzahl der Teilnehmer an AB-Maß-
nahmen vergrößerte sich nahezu kontinuierlich, wie auch der Anteil der Arbeits-
losen. Waren 1970 noch 15 Prozent der Teilnehmer arbeitslos gemeldet, waren es 
in den 1980er Jahren achtzig Prozent.20 Seit 1974 zeichneten sich Verschiebungen 
der Beschäftigungen vom sekundären in den tertiären Sektor ab.21 Zielgruppen von 
ABM waren in den 1980er Jahren vor allem die in den ersten Arbeitsmarkt beson-
ders schwer zu integrierenden Personen.22 Der Anteil der Frauen an den Geförder-
ten stieg von neun Prozent in den Jahren 1975/76 auf über 25 Prozent im Jahr 1978. 
Frauen waren besonders im Dienstleistungsbereich tätig, womit sich die AB-Maß-
nahmen konform zu berufsspezifischen Geschlechterrelationen bewegten. Ebenfalls 
stieg der Anteil der Jugendlichen (unter zwanzig Jahren) an. Unterrepräsentiert im 
Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit waren ältere Arbeitnehmer 
über 55 Jahre. Trotz nachweisbarer Vermittlungserfolge von ABM-Teilnehmern in 
feste Arbeitsverhältnisse war es Konsens in der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
die arbeitsmarktpolitische Funktion von ABM nicht zu überschätzen, sondern, ins-
besondere aufgrund der Befriedigung von Inklusionsbedarf neu definierter ‚Rand-
gruppen‘ des Arbeitsmarkts (Jugendliche, Frauen etc.), die sozialpolitische Funk-
tion von ABM klar herauszustellen.23 Daneben wurden berufliche Bildungs- und 
Qualifikationsmaßnahmen mit dem AFG gefördert. Darunter fielen Umschulung, 
Fortbildung und Förderung von Einarbeitung, die jeweils auf berufliche Qualifika-
tionen der Teilnehmer aufbauen sollten oder diese zum Ziel hatten.24 Die Umschu-
lung sollte den Übergang in eine andere als die bisher ausgeübte berufliche Tätig-
keit ermöglichen. Die Fortbildung baute auf vorhandenen Berufskenntnissen auf. 
In den frühen 1980er Jahren erreichten diese Weiterbildungsangebote sogenannte 
arbeitslose Jungakademiker (unter 35 Jahre), die als Risikogruppe für Arbeitslo-
sigkeit entdeckt worden waren.25 Bereits in der Reform des AFG 1976 wurde vom 
Gesetzgeber gefordert, die berufliche Bildung für Arbeitslose beziehungsweise für 
von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer/innen zu erweitern. Dem konnte ein-
drucksvoll, wenngleich in diesem Maße ungewollt, entsprochen werden. Unter den 
Teilnehmern an beruflicher Weiterbildung stieg der Anteil derjenigen, die vor der 
Weiterbildung arbeitslos waren, von elf Prozent im Jahr 1970 auf 65 Prozent im Jahr 
1983. Berufliche Weiterbildung hatte sich seit den 1970er bis in die 1980er Jahre von 
„einem prophylaktischen zu einem kurativen Instrument entwickelt.“26 

Berufliche Qualifikation blieb in der Bundesrepublik in den 1970er und 1980er 
Jahren strukturgebendes Prinzip der Arbeitsmarktpolitiken. Steigende Arbeitslo-
senzahlen änderten daran nichts, sondern bewirkten eine sozialpolitische Funktio-
nalisierung arbeitsmarktpolitischer, berufsqualifizierender Reformprogramme.
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Großbritannien: Zentralisierung eines liberalen Systems

In Großbritannien zeigten die staatlichen Arbeitsmarktreformen der 1960er und 
1970er Jahre ebenfalls Tendenzen, die auf eine stärkere staatliche Regulierung und 
Zentralisierung beruflicher Bildung in einem System abzielten, in dem berufliche 
Qualifikation traditionell weniger Gewicht besaß.27 Mit dem Industrial Training Act 
von 1964 wurden Industrial Training Boards (ITB) eingerichtet, um für Berufsaus-
bildungen national gültige Ausbildungsstandards zu schaffen. Die ITBs setzten sich 
aus Repräsentanten der Unternehmerverbände, der Gewerkschaften und der Schu-
len zusammen. Die Bildungsmaßnahmen der ITBs dienten zu diesem Zeitpunkt 
weniger der Eindämmung oder Verhinderung von Arbeitslosigkeit. Verbessert wer-
den sollte das Arbeitspotential in Erwerbsarbeit befindlicher britischer Arbeitneh-
mer. 1973 wurde das Gewicht der ITBs mit der Einrichtung der Manpower Services 
Commission (MSC), der für die Koordinierung von Training and Education zustän-
digen korporatistisch verfassten Regierungsbehörde, zwar geschwächt, der Einfluss 
staatlicher Politiken auf die Aus- und Fortbildung von Arbeitslosen jedoch gestärkt. 
In Großbritannien wurde in diesem Zusammenhang eine Angleichung an das in der 
Bundesrepublik in die Kritik geratene „duale System“ diskutiert. Die Ausbildungs-
programme der nunmehrigen „europäischen Konkurrenten“ Schweden und der 
Bundesrepublik Deutschland wurden in internen Berichten des britischen Arbeits- 
und Erziehungsministeriums zur Ausbildungssituation Jugendlicher als Vorbilder 
genannt.28 

Auf der Ebene der arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien waren im Vergleich 
zur Bundesrepublik die zentral von der MSC koordinierten Weiterbildungspro-
gramme vielfältiger und spezifischer auf Zielgruppen, wie Jugendliche, Frauen, eth-
nische Minderheiten oder so genannte Behinderte, zugeschnitten. Mit dem Regie-
rungsantritt von Margaret Thatcher 1979 und der Ernennung von David Young zum 
Vorsitzenden der MSC 1981 wurden die Programme weiter ausgebaut, und die Ziel-
gruppen differenzierten sich weiter aus, wie in sogenannte Langzeitarbeitslose und 
Arbeitslose mittleren Alters.29

Den deutschen AB-Maßnahmen am nächsten kam das Community Service-Pro-
gramme, das 1981 durch das Community Enterprise Programme abgelöst wurde.30 

Vom Arbeitsministerium finanziert und über die MSC abgewickelt, konnten 
Arbeitsplätze im Umwelt- und Landschaftsschutz, in der Sanierung und Renovie-
rung öffentlicher Bauten, in sozialen Diensten oder in der Verwaltung von Kommu-
nen, Freiwilligenorganisationen oder Wohlfahrtsverbände beantragt werden. Die 
Arbeitsmaßnahmen waren auf 52 Wochen begrenzt und standen auch Arbeitslo-
sen offen, die älter als 25 Jahre waren. Faktisch waren sie jedoch auf Jugendarbeits-
losigkeit fokussiert. Das seit 1972 bestehende Training Opportunities Scheme (TOPS) 
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setzte gleichfalls beim Problem der beruflichen Qualifikation von Jugendlichen an, 
die in Berufsbildungszentren (Skillcentres) kostenpflichtig Kurse in Büroarbeit, 
Rechnungswesen, EDV, Maschinenbau oder KFZ-Mechanik belegen konnten.31 Das 
Ziel der TOPS-Programme wurde zum einen als soziale Funktion formuliert, indem 
Arbeitslose ihre berufliche Qualifikation verbessern konnten, andererseits als öko-
nomische Funktion, da diese Qualifikationen auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts 
abgestimmt werden sollten.32 Für 16-jährige Schulabgänger wurde 1983 das Youth 
Training Scheme ins Leben gerufen, das als zweijähriges On-the-Job-Training ange-
legt war. Neben der beruflichen Weiterbildung sollte dieses Programm explizit all-
gemeine Schlüsselkompetenzen vermitteln, die sich aus numerischen, Kommuni-
kations- und Problemlösungskompetenzen sowie Geübtheit in der praktischen 
Anwendung von Wissen zusammensetzten.33 Die Vermittlung von Schlüsselkom-
petenzen sollte verhindern, dass die zweijährige Trainingsmaßnahme aufgrund von 
Dynamiken und Unsicherheiten des Arbeitsmarktes die berufliche Flexibilität der 
ausgebildeten Jugendlichen zu sehr einschränkte. In den 1980er Jahren wurde der 
Aktivierungsappell an die Arbeitslosen in den Programmen der MSC noch stär-
ker.34 Über das Enterprise Allowance Scheme konnten Arbeitslose, die sich in Voll-
zeit selbstständig machen wollten, seit 1981 bis zu einem Jahr finanzielle Unterstüt-
zung in Anspruch nehmen, sofern sie länger als 13 beziehungsweise seit 1986 acht 
Wochen arbeitslos waren und einen Kapital- beziehungsweise Kreditgrundstock von 
1.000 Pfund in ihr Unternehmen investierten. Im Herbst 1982 begann das Voluntary 
Projects Programme, mit dem Freiwilligeneinsätze von Arbeitslosen in den Kom-
munen organisiert wurden. Daneben wurden in den 1980er Jahren Konzepte von 
Motivation und sozialer Mobilisierung entwickelt. In Selbsthilfegruppen organi-
siert, den so genannten Jobclubs, wurden Langzeitarbeitslose einem standardisierten 
Aktivierungsprogramm unterworfen, um erneut Beschäftigung zu finden. Dieses in 
den USA in den 1970er Jahren entwickelte Programm lief in drei Phasen ab. Nach 
einer ersten Phase der beruflichen Selbstbefragung und beruflichen Selbstfindung 
der Teilnehmer wurden diese in der zweiten Phase mit Techniken der Jobsuche ver-
traut gemacht, um in der dritten Phase unterstützendes Training in der Präsenta-
tion vor potentiellen Arbeitgebern zu erhalten. Anschließend wurden sie in Grup-
pen von bis zu zwanzig Teilnehmern und unterstützt von einem Arbeitsvermitt-
ler dazu angehalten, an vier Vormittagen pro Woche bis zu zehn schriftliche oder 
telefonische Aktivitäten der Beschäftigungsakquise zu starten. Aus der Perspektive 
der bundesdeutschen Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit trug das Job-
club-Programm dazu bei, die „bekannten psychosozialen Folgen der Arbeitslosig-
keit (Isolation, Passivität, Depression)“ abzufangen und somit die Form von Selbst-
bewusstsein zu erlangen, die das Arbeitsleben erfordern würde.35 Mit dem Restart 
Course-Programm, das 1986 eingeführt wurde, erhielten alle Langzeitarbeitslosen 
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über 18 Jahre eine Einladung zu einem Beratungsgespräch in die lokalen Jobcen-
ter. Die erst 1982 abgeschaffte Registrierungspflicht für Arbeitslose wurde hiermit 
wieder eingeführt.36 Das angesetzte Beratungsgespräch mit einem Berufsberater 
dauerte dreißig Minuten und sollte in der Durchführung einer Anschlussaktivität, 
wie einer Bewerbung oder einem Telefonanruf bei einem potentiellen Arbeitgeber 
münden. Der Social Security Act von 1989 knüpfte an ein erfolgreich durchgeführ-
tes Beratungsgespräch den Nachweis, der Arbeitslose würde ‚aktiv‘ nach Beschäf-
tigung suchen, was durch regelmäßig wiederholte Beratungen nach 13, 26, 52 und 
68 Wochen anhaltender Arbeitslosigkeit kontrolliert wurde. Nach 104 Wochen 
Arbeitslosigkeit sollte der Arbeitssuchende an einem einwöchigen Restart Course, 
eine Art Bewerbungstraining, teilnehmen. Fehlte der Arbeitslose bei diesem Kurs 
unentschuldigt, konnten ihm bis zu vierzig Prozent der Arbeitslosenunterstützung 
gekürzt werden. An diesem Punkt kehrte die Qualifizierungspolitik der beruflichen 
Bildung in Großbritannien zu Kontrollpolitiken von Arbeitswilligkeit, wie sie in den 
1920er Jahren durch Arbeitslosenunterstützungsstellen in Großbritannien durchge-
führt worden waren, zurück. 

Der Subjektanforderungskatalog des britischen Vocational Training hatte in den 
1970er und 1980er Jahren eher nicht berufliche Qualifikation zum Ziel, sondern 
beschrieb vielmehr Idealtypen aktiver, arbeitssuchender Persönlichkeiten. In den 
1970er Jahren waren Trainingseinheiten, die Selbstvertrauen und Selbstbewusst-
sein, den richtigen Job zu finden, sowie Techniken der Selbstpräsentation vermit-
teln sollten, in Großbritannien gängiges Repertoire von Weiterbildungsformaten 
für Arbeitslose und Arbeitssuchende.37 In den 1980er Jahren existierte bereits eine 
ganze Character Training Industry.38 Das Arbeit suchende Individuum wurde für 
seine eigene Entwicklung verantwortlich gemacht und Grundkenntnisse der Selbst-
präsentation wurden als notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches Job-Hun-
ting dargestellt. 

Berufsberatung: Soziale Techniken und Routinen

Bundesrepublik Deutschland: Selektion und Berufswahl

Die Berufsberatung gehörte seit der Einrichtung der Reichsanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung 1927 zu den Aufgaben der deutschen 
Arbeitsämter.39 In der Bundesrepublik wurde die Berufsberatung der Bundesan-
stalt für Arbeit (1951–1969 Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslo-
senversicherung) in Schulen sowie in der Einzelberatung von Berufsberatern der 
lokalen Arbeitsämter vorgenommen. Diese Berufsberater hatten in der Regel die 
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Verwaltungslaufbahn der Bundesanstalt absolviert. Seit den 1960er Jahren wurden 
die Beratungsdienste ausgebaut und die Mitarbeiter in berufs-, betriebs- und wirt-
schaftskundlichen Fragen sowie in Grundlagen der Psychologie, der Methodik und 
Technik der Gesprächsführung geschult.40 Die Entwicklung der bundesdeutschen 
Berufsberatung verlief parallel zur allgemeinen Institutionalisierung von Beratung, 
die nach der Initiierungsphase 1919 bis 1932 in einer zweiten Phase zwischen 1965 
und 1975 von psychologisch-psychotherapeutischen, klientenzentrierten Techniken 
beeinflusst wurde.41 Die Professionalisierung der Berufsberatung griff einer erhöh-
ten Frequenz ihrer Nutzung vor. In Folge der Rahmenvereinbarung über die Zusam-
menarbeit von Schule und Berufsberatung von 1971 wurde die schulische Berufs-
beratung in den 1970er Jahren ausgebaut. Die konzeptionelle Basis für die Reform 
der Berufsberatung wurde damit zu einem Zeitpunkt gelegt, als ausreichend Aus-
bildungs- und Berufsmöglichkeiten vorhanden waren, die mittel- und längerfris-
tige Berufsaussichten versprachen. In der berufssoziologischen Forschung wurde 
betont, dass es somit vorrangige Aufgabe der Berufsberatung sei, Entscheidungs-
kompetenz in der Berufswahl angesichts eines stabilen Angebots zu stärken.42 Dem-
nach bestand kein Anlass, von der „didaktischen Leitidee von Beruf “ in der Bera-
tung abzurücken.43 Diese war gleichfalls prägend für die zweite Säule berufsberaten-
der Tätigkeiten der Arbeitsämter: die berufliche Einzelberatung. In der Bundesrepu-
blik war bis in die 1980er Jahre die Stellenvermittlung notwendig an eine Beratung 
durch einen Arbeitsvermittler gebunden.44 Sein Abgleich von sogenannter Bewer-
berangebotskartei mit Stellenangebotskartei, beide in klassischen Karteikarten- und 
Registerformaten, war in den 1970er Jahren der einzige Weg, auf dem Arbeitslosen 
in den Arbeitsämtern ein passender Arbeitsplatz vermittelt werden konnte. Im not-
wendigen Vermittlungsgespräch mit dem Arbeitsvermittler fand demnach eine erste 
Beratung des Arbeitsuchenden statt. Arbeitsvermittlung war somit immer auch eine 
an berufliche Klassifikationen gebundene Arbeitsberatung, d. h. Berufsberatung.45 

Erst seit 1982 war eine ‚halboffene‘ Stellenvermittlung für alle Berufsgruppen, die 
vorher in einzelnen Arbeitsämtern in Form von Stellenaushängen praktiziert wor-
den war, in allen Arbeitsämtern eingeführt. Arbeitssuchende konnten nun die auf 
Mikrofiches verfilmten Stellenangebote sichten und mussten nur die Kontaktdaten 
potentieller Arbeitgeber bei einem Sachbearbeiter erfragen. 

1976 wurde die Selbstinformation in der Berufsberatung mit der Einrichtung 
des ersten Berufsinformationszentrums (BIZ) für Jugendliche in Berlin stärker als 
bisher gewichtet.46 Die Idee des BIZ, in dem sich die Besucher über verschiedene 
Berufsfelder, Ausbildungsgänge und deren Zugangsvoraussetzungen selbstständig 
per ausliegendem Informationsmaterial informieren konnten, verbreitete sich rela-
tiv rasch. 1982 hatten bundesweit bereits fünf weitere BIZ, zwanzig Berufsinforma-
tionsstellen und zwanzig mobile Berufsinformationsstellen ihre Arbeit aufgenom-
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men. Von der berufssoziologischen Forschung der Bundesanstalt für Arbeit wurde 
die Aktivierungsfunktion der BIZ-Einrichtungen hervorgehoben: Sie würden die 
„Eigeninitiative der Benutzer fördern“.47 

Dennoch waren die Rolle des deutschen Arbeitsvermittlers und seine Aufgabe, 
Arbeitsangebote und Arbeitsnachfrage zusammenzuführen, seine „Selektionsfunk-
tion“, in der Bundesbehörde des westdeutschen Arbeitsamtes unbestritten.48 Die 
Wirksamkeit der Berufsberatung wurde in den Praxisanleitungen für die Mitarbei-
ter der Bundesanstalt für Arbeit wesentlich von Handlungsweise und Charakterei-
genschaften des Berufsberaters abhängig gemacht. Der Subjektanforderungskatalog 
an den Berufsberater umfasste seitens berufssoziologischer Experten seine „kogni-
tive Flexibilität, psychische Offenheit, positive Selbsteinschätzung, […] Expertise, 
Vertrauenswürdigkeit, […] Attraktivität, Empathie, Rücksichtnahme und Aufrich-
tigkeit“.49 Die Beratungstätigkeit wurde von ihnen in drei Kategorien betrachtet: als 
Informations-, Entscheidungs- und Realisierungsberatungen.50 In der Beratungs-
praxis als kombinierte Verlaufsformen denkbar, sollten diese Gesprächsidealtypen 
verhindern, dass „die Berufsberater ‚ihr‘ individuelles Analyse- und Informations-
Soll absolvieren, ohne das Soll individueller Einzelberatung hinreichend einzulö-
sen“, mithin gewährleisten, dass die Interessen des arbeitslosen Individuums im Mit-
telpunkt der Beratung stünden und diese „Hilfe zur Selbsthilfe in der Berufswahlsi-
tuation“ sei.51 Als Faktoren, die eine solche ‚subjektivierende‘ Beratung einschränken 
könnten, wurde zum einen die Position des Berufsberaters innerhalb der bürokra-
tischen Strukturen der Bundesanstalt für Arbeit und deren Rückwirkungen auf die 
Handlungsmöglichkeiten und Handlungsroutinen des Berufsberaters genannt.52 

Zum anderen wurde in den späten 1970er Jahren die Befürchtung laut, die zuneh-
mende Verknappung des Arbeits- und Ausbildungsangebots ließe die Arbeitsbera-
tung in Arbeitsplatzlenkung umschlagen.53 Andererseits definierten in den späten 
1980er Jahren laut einer erziehungswissenschaftlichen Erhebung Berufsberater ihre 
Rolle als eine „mit pädagogisch-psychologischen Elementen durchsetzte Kliente-
norientierung“ bis hin zur „Vernachlässigung oder gar Negation volkswirtschaftli-
cher Zielsetzungen“.54 Betonend, dass „normative Prämissen […] pädagogisch-psy-
chologischer Zielsetzungen“ nicht zum Maßstab der Bewertung von Berufsberatung 
zu machen seien, distanzierten sich die Befragten insoweit vom Vorwurf, autori-
täre Verhaltensweisen seien in der Berufsberatung verbreitet. Gleichwohl referiert 
besagte berufspädagogische Arbeit die Meinung von achtzig Prozent aller befrag-
ten Berufsberater, dass „viele der jugendlichen Klienten regelrecht angeleitet werden 
müssen, damit sie ihre Berufswahlentscheidung treffen können.“55 Hier zeichnen 
sich erste Abweichungen zwischen den in berufssoziologischer Literatur formulier-
ten Idealvorstellungen von Berufsberatung und der alltäglichen Verwaltungspraxis 
ab. In intern kommunizierten Beschwerden von Arbeitslosen werden die Konflikt-
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linien zwischen Arbeitsvermittlern und Arbeitssuchenden in der trägen Institution 
des bundesdeutschen Arbeitsamts Mitte der 1970er Jahre deutlich benannt.56 Die 
Beschwerde von Arbeitssuchenden über Unhöflichkeit der Mitarbeiter im Arbeits-
amt sei nicht allein durch „Stress, in dem die Mitarbeiter stehen“ zu erklären. Viel-
mehr sei eine grundsätzliche Reform der Verwaltungskommunikation notwendig:

„Klientenzentriertes Vorgehen, statt institutionsorientierte Haltung. […] 
Die entscheidenden Ziele sind jedoch: Verbesserung der fremdseelischen 
Wahrnehmungsfähigkeit (Konfliktwahrnehmung) Verbesserung zur Fähig-
keit der Konfliktregulierung (Antihavarietraining), Techniken des Abbaus 
von Aggressionspotentialen, Dissonanzreduktion durch Informationszu-
fuhr, Kommunikationstraining, letztlich: Änderung von Einstellungen und 
Bewertungen und Aufbau einer teilnehmenden Gesinnung für unsere Part-
ner.“57

Zum einen wird hier deutlich, dass sich die Berufsberatung in einer Umbruch-
situation hin zu einer psychologisch-psychotherapeutischen Beratungsinstitution 
befand, die zum anderen aber einen zunehmenden Mangel an Arbeitsplätzen zu 
verwalten hatte. 

***

In den Semantiken berufskundlicher Literatur war die „Berufswahl“ des jugendli-
chen Schulabgängers zentrale Argumentationsfigur. Dies überrascht insoweit nicht, 
als das Grundrecht der freien Berufswahl im bundesdeutschen Grundgesetz (Art. 
12) festgeschrieben ist. Zeitgenössische Berufssoziologen betteten die Berufsent-
scheidung in ein Korrelat individueller Entscheidungsfähigkeit, den zur Auswahl 
stehenden Alternativen und sozio-ökonomischer Determinanten ein. Zum einen 
werden damit schlicht allgemeingültige Abläufe bürokratisch geregelter Berufs-
beratung beschrieben. Zum anderen wird das Ideal einer individuellen Entschei-
dung betont, das als zeittypisch beachtenswert scheint. Die Berufswahl sollte unter 
anderem nach Nutzen, Sozialorientierung, Sicherheits- und Ordnungsorientie-
rung, Aufstiegsstreben, Risikostreben und Engagement des Individuums erfol-
gen.58 Die Schwierigkeiten dieses Entscheidungsanforderungskatalogs wurden in 
der notwendigen ökonomischen Anpassungsleistung an die Arbeitsmarktbedin-
gungen und Beschäftigungsaussichten sowie in einer womöglich biographisch ver-
frühten Berufsentscheidung gesehen, denn die Berufswahl setze ein „voll entwickel-
tes, seiner selbst bewußtes ‚ich‘ voraus.“59 Darüber hinaus wurden die Grenzen der 
Selbstverwirklichung im Milieu kritisiert. Die Berufswahl sei faktisch weniger „ich-
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gesteuert“ als vielmehr “milieu-gesteuert.“60 Mit den sinkenden Beschäftigungsaus-
sichten wurde der ökonomische Faktor im Laufe des Betrachtungszeitraums wichti-
ger. Vom Selbstkonzept desjenigen, der vor der Berufswahl steht, als handlungslei-
tendem Faktor in der Berufswahl wurde jedoch nicht abgelassen.61

In der westdeutschen psychologischen Berufsforschung war bis in die späten 
1970er Jahre hinein der Begriff der „Eignung“ des Arbeitssuchenden für einen Beruf 
zentraler Ansatzpunkt von Subjektanforderungen. In den frühen 1970er Jahren 
wurde die Eignung des Individuums, die neben Individualmerkmalen oder Moti-
vation auch zeitliche oder räumliche Merkmale beinhaltete, in Relation zu seinen 
Beschäftigungschancen gesetzt.62 Beide Pole konnten Anfang der 1970er Jahre pla-
nungsoptimistisch mit prognostischen Verfahren in Einklang gebracht werden, die 
das Beratungsgeschehen weitgehend rationalisieren sollten. Der Unterschied zwi-
schen einer „ausleseorientierten“, den Bedarf von Institutionen berücksichtigenden 
und einer „beratungsorientierten Eignungsdiagnostik“, die das Individuum und 
seine Affinitäten zu Berufsalternativen in den Mittelpunkt stellte, wurde in der Lite-
ratur zumindest problematisiert.63 

In der berufsberaterischen Praxis wurden die Kontingenzen des Berufswahl-
prozesses mit Hilfe von Eignungsdiagnostik und psychologischen Testverfahren 
gelenkt. Die dafür zuständige Unterabteilung der Bundesanstalt für Arbeit war der 
psychologische Dienst, der seit den 1960er Jahren expandierte.64 Diese berufskund-
lichen Testverfahren, mit denen in der Bundesrepublik in den 1970er Jahren jährlich 
rund eine halbe Million Personen punktuell auf ihre Eignung für einen Beruf beur-
teilt wurden, bestanden aus Konzentrations- und Intelligenztests, Tests der Fein-
motorik und der Fähigkeit, mit Zahlen umzugehen. Das Testdesign bewegte sich 
mithin auf dem Stand der „Psychotechnik“ der 1920er Jahre.65 Ursprünglich den 
Mitarbeitern des psychologischen Dienstes vorbehalten, wurden mit zunehmender 
Standardisierung der Tests in Fragebogenform die Berufsberater mit der Durchfüh-
rung der Tests beauftragt, und eine psychologische Beratung konnte sich gegebe-
nenfalls anschließen.66 In internen Stellungnahmen des psychologischen Dienstes 
wurde die Eignungsdiagnostik und Eignungsfeststellung allerdings bereits Mitte der 
1970er Jahre kritisiert. Das Verfahren sei veraltet und entspräche nicht den Stan-
dards der internationalen psychologischen Forschung: „Der Mensch gilt als ler-
nendes Wesen. Die Betonung liegt auf Veränderung und Veränderbarkeit. Für eine 
Eignungs‚feststellung‘ ist dabei kein rechter Platz mehr, wohl aber für Entwicklung, 
Förderung, Anregung und für so etwas wie eine Umweltpsychologie.“67 Bedenklich 
sei vor allem, dass die Anforderungen im Berufsalltag der Bundesanstalt nicht dem 
entsprächen, was die Psychologen der 1970er Jahre im Studium lernen würden und 
demnach die Bundesanstalt „auf einem Funktionsbild des Psychologen verharrt, das 
dem Ausbildungsziel der Psychologen in den Jahren 1938–1955 entsprochen hat.“68 
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Konzeptionell befand sich der psychologische Dienst in den 1970er Jahren auf dem 
Weg von der Berufsauslese zur Berufsberatung, von der wissensverbreitenden, insti-
tutionenzentrierten zur psychologisch-psychotherapeutischen, klientenzentrierten 
Beratung.69 Begleitet von institutionellen Trägheiten vollzog die „Betriebspsycholo-
gie“ des Arbeitsamtes Verwestlichungstendenzen der wissenschaftlichen Psycholo-
gie nach.70

Großbritannien: Selbstentwicklung und Selbstbedienung

Die Arbeitsberatung oder der allgemeine Service wurde in Großbritannien seit 
1973 in so genannten Jobcentern durchgeführt, die vormalige Employment Exchan-
ges ablösten.71 Die Jobcenter waren nunmehr von den Unemployment Benefit Offices, 
den Ausgabestellen für Arbeitslosengeld, getrennt und reine Arbeitsvermittlungs-
institutionen. In modernisiertem Erscheinungsbild und zentral innerhalb der Ort-
schaften gelegen, sollten diese Jobcenter ein niedrigschwelliges Angebot für Arbeits-
lose und Arbeitsuchende sein, den Service der MSC in Anspruch zu nehmen. Struk-
turgebendes Prinzip dieser Jobcenter war die Selbstinformation.72 Das wichtigste 
verwaltungstechnische Instrumentarium waren frei zugänglich aufgestellte Stell-
wände für Jobangebote (Vacancy Displays).73 Eingehende und eingeworbene Joban-
gebote wurden auf vorgefertigten Karteikarten vermerkt, auf Steckdisplays ange-
bracht und damit den Jobsuchenden respektive Besuchern des Jobcenters zugäng-
lich gemacht. Arbeitsinteressenten konnten beim Arbeitsvermittler ihr Interesse an 
einem Arbeitsangebot anmelden. Dieser vereinbarte in jedem Fall mit dem potenti-
ellen Arbeitgeber ein Bewerbungsgespräch. Sollte der Arbeitssuchende in den aus-
geschlagenen Stellenangeboten nicht fündig geworden sein und weiteren Beratungs-
bedarf für nötig halten, konnte er in einem zweiten Schritt die Hilfe und Beratung 
eines Arbeitsberaters in Anspruch nehmen. Erst in diesem Fall hatte der Arbeitssu-
chende ein Formular auszufüllen, das seinen Besuch im Jobcenter dokumentierte. 
Die Jobsuche sollte in einer offenen und freundlichen Atmosphäre stattfinden. Dem 
Arbeitsvermittler kam die Rolle eines diskreten und zugewandten Dienstleisters zu. 
Dies spiegelte sich sowohl in der räumlichen Anordnung des Mobiliars im Jobcenter 
als auch in den Vorgaben einer ansprechend gestalteten Stellenbörse: „Well-aranged, 
attractive looking vacancy displays draw people to them and encourage them to read 
the cards and enquiries about the jobs on display.“74 Die Grenzen zwischen Arbeits-
vermittlung und Arbeitsberatung waren fließend, und die Beratung war der zweite 
Schritt in der Stellensuche, sofern die Arbeitssuche per Selbstinformation erfolg-
los blieb.75 Sie erfolgte als Kurzberatung (Front-Line Interviewing) in Jobcentern mit 
einem Einzugsbereich von über 25.000 Erwerbstätigen und wurde von dortigen 
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Angestellten (Employment Counsellors), die eine entsprechende Fortbildung besucht 
hatten, durchgeführt. Ihre Aufgabe wurde dahingehend beschrieben, das Selbstver-
trauen der Arbeitslosen zu stärken und sie für die Gegebenheiten des Arbeitsmark-
tes sowie die Vorgänge einer erfolgreichen Jobsuche zu sensibilisieren.76 Dass die 
selbstbestimmte Jobsuche die Servicebereitschaft der Mitarbeiter der Jobcenter ver-
ringerte, war absehbar und schlug sich in Umfragen über die Qualität der Jobcenter 
nieder. So beschwerte sich ein arbeitsloser Buchhalter über das Jobcenter in Bristol 
1978: „Jobcentres are most unhelpful. They do not seem to realise you want a job. 
They seem to think they have done their duty just by registering you. Their attitude 
is wrong. I don’t want charity. I want a job.”77

Der deutschen Verwaltungspraxis der Berufsberatung institutionell am nächsten 
kam der Occupational Guidance Service, der von 1966 bis 1980/81 bestand und dann 
wegen Kürzungen im öffentlichen Haushalt abgeschafft wurde.78 In Zeiten der Voll-
beschäftigung eingeführt, wurde das Ziel der Einrichtung von der MSC in der beruf-
lichen Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern in Anbetracht rascher Veränderun-
gen der Arbeitswelten in Folge von Technisierungsprozessen gesehen.79 Die Bera-
tung sollte den Jobwechsel erleichtern und berufliche Flexibilität fördern, aber nicht 
Arbeitslosigkeit verhindern und verfolgte eher das Ziel einer Karriereentwicklung. 
In einem einstündigen In-Depth-Interview, von Berufsberatern (Guidance Officers), 
die eine siebenwöchige psychologische Fortbildung in Gesprächsführung absolviert 
hatten, durchgeführt, diskutierte der Berufsberater die Interessen, Fähigkeiten und 
Qualifikationen mit dem Ratsuchenden.80 Laut einschlägigen Interviewleitfäden war 
es Aufgabe des Berufsberaters, einen personalen Gesamteindruck des Klienten (cli-
ent) zu gewinnen, der unter anderem das äußere Erscheinungsbild, die schulischen 
Schwerpunkte und Interessen sowie die beruflichen Vorlieben und die bisherigen 
Schritte der beruflichen Information einschließen sollte.81 Insoweit wurde die beruf-
liche Beratung zu einem Unternehmen mit dem holistischen Anspruch gemacht, 
einer personalen Ganzheit des Ratsuchenden gerecht werden zu können. Die Anfor-
derungen des Arbeitsmarkts waren demgegenüber nachgeordnet.82 Unterstützt wer-
den konnte sie von psychologischer Beratung, die in den späten 1960er Jahren von 
fünf Psychologen durchgeführt wurde, die in elf beruflichen Beratungsstellen lan-
desweit tätig waren. Zwischen zehn und 15 Prozent aller Berufsberatungen wurden 
psychologisch begleitet, was die Reflexion des Beratungsergebnisses, Durchführung 
psychologischer Testverfahren oder psychische Problemlagen des Arbeitssuchen-
den beinhalten konnte. Die Durchführung psychologischer Testverfahren war in 
Großbritannien somit im Vergleich zur Bundesrepublik zum einen deutlich weni-
ger verbreitet und erfolgte zum zweiten nicht zwingend bei jeder Berufsberatung. 

Die Angebote der Selbstinformation wurden in der britischen Berufsberatung in 
den 1970er und 1980er Jahren beständig erweitert. Seit 1978 wurden den deutschen 
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Berufsinformationszentren vergleichbare Joblibraries eingerichtet, die dem Besu-
cher Informationsmaterial zu Berufsprofilen und dem Arbeitsmarkt anboten.83 Für 
die Produktion von Informationsmaterialien über Arbeits- und Berufschancen exis-
tierte seit 1974 das Careers and Occupational Information Centre (COIC).

Abseits der ‚halboffenen‘ Vermittlung der Jobcenter führte die für Arbeitgeber 
kostenpflichtige Fachvermittlung für Berufe im gehobenen Management sowie 
für Führungs-, technische und wissenschaftliche Berufe (Professional and Execu-
tive Recruitment) 1971 eine computergestützt durchgeführte Stellenvermittlung ein, 
für die eine Beratung erfolgen musste.84 1980 wurde dieses System reformiert und 
ein wöchentliches Magazin offener Stellenangebote herausgegeben. Beratungs- und 
Vermittlungsdienste entfielen, und die Stellensuche war auch hier der Selbstverant-
wortung der Arbeitslosen überlassen.

In Ratgeberliteratur des MSC für jugendliche Schulabgänger stand die „Berufs-
wahl“ als Job Decision beziehungsweise Career Choice auf der Agenda. Dem beruf-
lichen Entscheidungskomplex wurde in den 1980er Jahren steigende Relevanz bei-
gemessen, und die Bedingungen des Arbeitsmarkts wurden zu einem Einflussfak-
tor. Die autonome Entscheidung des jugendlichen Individuums stand aber nie zur 
Debatte und war Ausgangspunkt der Entscheidungsberatungen.85 Interesse und Nei-
gungen sollten aber Vorrang vor den Fähigkeiten haben. Statt „Eignung“ bestimm-
ten allgemeine Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstbestätigung und Selbstverwirkli-
chung den Begriff von „Begabung“. 

In der angelsächsischen psychologischen Forschung wurde in den 1960er Jahren 
die „Selektion“ als semantischer Gegenpol der „Beratung“ gesehen, die eine persön-
lich und sozial zufriedenstellende Entwicklung des Individuums zum Ziel habe.86 

Theorien von Berufsentscheidung (Occupational Choice) waren hier bereits seit 
den 1950er Jahren und der maßgeblichen Arbeit Ginzbergs, Occupational Choice, 
entwicklungspsychologisch geprägt.87 Die Berufsentscheidung wurde in die allge-
meine individuelle Entwicklung eingeordnet, die permanenter, lebenslanger Verän-
derung unterworfen sei und schon mit frühkindlichen Berufsphantasien einsetze. 
Demnach bestand die Aufgabe der Berufsberatung darin, den Status der berufli-
chen Entwicklung und der beruflichen Entscheidung zu eruieren und beratend zu 
einer weiteren, nie endenden Entwicklung beizutragen.88 In den 1970er Jahren ver-
lief der Expertendiskurs um die Berufswahl, die demgemäß ein Career Develop-
ment war, weiter zu Ungunsten einer solitären Berufsentscheidung. Roberts Theory 
of Occupational Allocation hob die Abhängigkeit und Kontingenz des Berufswahl-
moments von familiärer Herkunft, Peer Group-Strukturen, schulischen Voraus-
setzungen oder Arbeitsangeboten hervor.89 Ausschlaggebend für eine Berufswahl 
seien weniger die Eigenschaften eines Individuums als die Möglichkeiten, diese zu 
verwirklichen. Das Berufsberatungsgespräch sollte den Ratsuchenden pragmatisch 
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über die vorhandenen Berufschancen informieren und demzufolge die Bedingun-
gen des Arbeitsmarktes stärker berücksichtigen. Die Eignungsprüfung von Indivi-
duen für Erwerbstätigkeiten, wie sie in der Bundesrepublik mit punktuellen Eig-
nungsfeststellungen noch üblich war, wurde mit einer solchen Entwicklungspers-
pektive nicht aufgehoben, vielmehr auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt. Das 
Eignungsparadigma wurde um Flexibilität und Funktionalität ergänzt, die in ver-
schiedenen Arbeitszusammenhängen anzuwenden waren. Das Arbeitsleben wurde 
demgemäß zu einer permanenten „Fortbildungsmaßnahme“.90

Arbeitsmarktpolitisches Leitmotiv aller vorgestellten arbeitsvermittelnden und 
berufskundlichen Einrichtungen Großbritanniens war „Effizienz“, die sowohl die 
Geschwindigkeit der Jobsuche betraf als auch die ökonomischen Aufwendungen 
von Personalkosten in Jobcentern und Berufsberatungseinrichtungen. Der Perso-
naleinsatz in öffentlichen Einrichtungen unterlag einer regelmäßigen Evaluation 
und seit 1979 einer rigiden Haushaltskontrolle, die nicht davor zurückscheute, von 
den Arbeitssuchenden durchaus nachgefragte Institutionen wie den Occupational 
Guidance Service zu schließen, denn angesichts der für Arbeitgeber mehr als güns-
tigen Arbeitsmarktlage sei es „Verschwendung“, Personalmittel zur Arbeitsplatz-
vermittlung einzusetzen.91 Nebeneffekt dieser Effizienzpolitik waren verwaltungs-
technische Instrumentarien der Selbstbedienung. Im öffentlichen Raum am augen-
fälligsten wurde dies mit Einrichtung der Jobcenter umgesetzt, die nicht nur eine 
freundliche und entspannte, sondern auch konsumtive Atmosphäre des „Job Super-
market“ inszenierten, in dem das arbeitslose Konsumtivsubjekt dazu angehalten 
wurde, sich in der gefällig arrangierten Selbstbedienungswelt der Jobangebote zu 
orientieren.92

Resümee

Obgleich sich die Verständnisse von Berufsbildung der Bundesrepublik und Groß-
britanniens anglichen, zeigen sich in den Subjektanforderungen der beruflichen Bil-
dung Arbeitsloser in den 1970er und 1980er Jahren deutliche Differenzen zwischen 
beiden Ländern. Diese Differenzen machen sich wesentlich an abweichenden Kon-
zepten beruflicher Qualifikation fest.

In der Bundesrepublik lief die Subjektivierung von Arbeitslosen trotz der sozio-
logisch propagierten „Krise der Beruflichkeit“ immer noch über berufliche Qualifi-
zierung, die Ziel der eben auch so genannten Berufsbildung der Fortbildungsmaß-
nahmen der Bundesanstalt für Arbeit war. So genannte Schlüsselqualifikationen, für 
die unter anderem die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen und zum Wechsel sozia-
ler Rollen sowie Leistungsfreude veranschlagt wurden, boten lediglich ergänzende 
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Lösungsansätze für die Qualifikation von Arbeitslosen. Sie dienten der „Schulung 
für eine Existenz in der modernen Gesellschaft […]: Schulung zur Bewältigung und 
Entfaltung der Persönlichkeit, Schulung zur Fundierung der beruflichen Existenz, 
Schulung zu gesellschaftlichem Verhalten.“93 Zwar waren es de facto die wechsel-
haften Anforderungen des Arbeitsmarkts, die Berufsforschung machte jedoch die 
„moderne Gesellschaft“ für eine „Multi-Optionalität der Selbstverwirklichung“ ver-
antwortlich, die als utopisches Menetekel berufliche Subjektidentität aber eher ver-
stärken sollte.94 

Britische Trainingsprogramme für Arbeitslose betonten das Primat persönlicher 
Aktivierung, die zeitweise an berufliche Qualifikation angekoppelt war. Der Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen, hier definiert als Selbstbewusstsein und Selbstprä-
sentation, stand selbstverständlich im Zentrum der Fortbildungen der MSC. Die 
aktivierenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in den 1980er Jahren forcier-
ten diese Tendenz, die auf einen arbeitsmarktpolitischen Subjektanforderungska-
talog von nachgeordneter beruflicher Qualifikation bei flexiblerer Selbstverantwor-
tung setzte.

Die Differenzen zwischen den bundesdeutschen und britischen sozialen Tech-
niken der Berufsberatung waren an die verschiedenartigen Verwaltungssettings 
der Arbeitsvermittlung geknüpft. Während in Großbritannien die selbstbestimmte 
Arbeitssuche befördert werden sollte, standen im Interventionsstaat Bundesrepub-
lik die bürokratischen Vorgänge im Mittelpunkt. Die Rolle des deutschen Arbeits-
vermittlers und seine Aufgabe, Arbeitsangebote und Arbeitsnachfrage zusammen-
zuführen, seine „Selektionsaufgabe“ im Subjektivierungsprozess der entscheidungs-
fixierten „Berufswahl“ waren trotz gegenläufiger Tendenzen immer noch das orga-
nisatorische Leitmotiv der bundesdeutschen Berufsvermittlung und -beratung. In 
Großbritannien wurde die Jobsuche mit Hilfe des konsumtiven Self-Service der Job-
center geregelt, und an die Stelle beruflicher Entscheidungszwänge trat die Subjek-
tanforderung beständiger Persönlichkeitsentwicklung. Das arbeitslose Konsum-
tivsubjekt konnte und musste sich in Großbritannien bereits verwirklichen, wäh-
rend in der Bundesrepublik das arbeitslose Angestelltensubjekt verwaltet wurde. 
Das bundesdeutsche Konzept der „Beruflichkeit“ wie auch die Pfadabhängigkeiten 
einer staatlichen Zugriffen weniger zugänglichen Arbeitsverwaltungsbehörde mit 
hoher Eigenlogik in den Praktiken der Berufsberatung stellen sich im untersuchten 
Zusammenhang als retardierende Barrieren gegenüber aktivierenden, auf steigende 
Selbstverantwortung abzielenden, ‚unternehmerischen‘ Subjektanforderungen dar.95
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